
 

 

 

 

 

 

 

 
Biozym Scientific GmbH  

 

 
Datenschutz bei Biolegend-Bestellungen  
 
 
Sehr geehrte Biolegend-Kundin / sehr geehrter Biolegend-Kunde,  
 
 
Sie bestellen Ihre Biolegend-Produkte bei der Biozym, die Ihnen vor Ort als kompetenter Berater zur 
Verfügung steht. Geliefert wird anschließend schnell und direkt durch Biolegend. Diese Vorgehensweise hat 
sich seit Jahren bewährt, setzt jedoch voraus, dass wir Ihre Lieferdaten nach der Bestellung an Biolegend 
weitergeben, um die Belieferung durchzuführen.  
 
Auf Grund eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs den Datenschutz betreffend (Rechtssache C-311/18 
„Schrems II“), wurde jedoch die Weitergabe jeglicher personenbezogenen Daten in die USA durch den 
EuGH generell als unsicher eingestuft  
(https://www.bfdi.bund.de/DE/Fachthemen/Inhalte/Europa-Internationales/Auswirkungen-Schrems-II-
Urteil.html, Stand 16.05.2024).  
 
Bitte geben Sie daher bei Ihren zukünftigen Bestellungen Ihre eindeutige Referenznummer ohne 
personenbezogene Daten an, die auf Ihrer Seite die Zuordnung der Bestellung möglich macht. Diese wird 
von uns mit Ihrer Lieferadresse an Biolegend übermittelt. Personenbezogene Daten (Name, Vorname) in 
der Lieferadresse, falls vorhanden, müssen von uns vor der Weiterleitung an Biolegend entfernt werden 
(Anonymisierung).  
 
Ein Beispiel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
An dieser Stelle bitten wir Sie um Verständnis und möchten uns bei Ihnen herzlich für Ihre Mitarbeit 
bedanken. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig. Falls Sie Fragen dazu haben, können Sie sich 
gerne an uns wenden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Ihr Team der Biotech Trading GmbH & Biozym Scientific GmbH 

Adresse mit Namen  
 
Firma ABC  
Institut für XYZ  
Frau Monika Mustermann  
Adresse  
Stadt  
LAND 

Daraus wird Adresse mit Referenznummer 
  
Firma ABC  
Institut für XYZ  
10-50-1234 (Ihre Referenznummer)  
Adresse  
Stadt  
LAND 
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